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Text 

§ 44. (1) Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum, die zur Ausübung des ärztlichen Berufes gemäß § 5 Abs. 1 berechtigt sind oder im 
Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes Dienstleistungen (§ 37) auf Grundlage eines 
Qualifikationsnachweises gemäß § 5 Abs. 1 erbringen, haben die Berufsbezeichnung „approbierter Arzt“ 
zu führen. 

(2) Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
die im Besitz eines von der zuständigen Stelle einer Vertragspartei ausgestellten Diplomes, 
Prüfungszeugnisses oder sonstigen Befähigungsnachweises über die Absolvierung einer spezifischen 
Ausbildung in der Allgemeinmedizin im Sinne des Artikels 30 der Richtlinie 93/16/EWG oder eines von 
der zuständigen Stelle einer Vertragspartei ausgestellten Nachweises gemäß Artikel 36 Abs. 4 dieser 
Richtlinie sind, mit dem das Recht zur Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin 
im Rahmen des Sozialversicherungssystems dieses Staates bescheinigt wird, haben die 
Berufsbezeichnung „Arzt für Allgemeinmedizin“ zu führen. 

(3) Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
die zur Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt gemäß § 5 Abs. 2 oder § 5a berechtigt sind oder im 
Bundesgebiet Dienstleistungen (§ 37) auf Grundlage eines Qualifikationsnachweises gemäß § 5 Abs. 2 
oder § 5a erbringen, haben die Berufsbezeichnung „Facharzt“ in Verbindung mit jener 
Sonderfachbezeichnung zu führen, die im Hinblick auf die absolvierte fachärztliche Ausbildung dem 
betreffenden Sonderfach der Heilkunde nach den in Österreich geltenden Bestimmungen über die 
Ärzteausbildung entspricht. 
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(Anm.: Abs. 4 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 156/2005) 

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 3 können Staatsangehörige der Vertragsparteien des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum, die zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes oder zur 
Erbringung von ärztlichen Dienstleistungen im Bundesgebiet berechtigt sind, die im Heimat- oder 
Herkunftstaat rechtmäßige Ausbildungsbezeichnung in der jeweiligen Sprache dieses Staates in 
Verbindung mit einem den Namen und Ort der Ausbildungsstätte, bei der die Ausbildung absolviert 
worden ist, bezeichnenden Zusatz führen. Ist diese Bezeichnung geeignet, die Berechtigung zur 
Ausübung einzelner Zweige des ärztlichen Berufes oder anderer Gesundheitsberufe vorzutäuschen, für 
deren Ausübung die betreffende Person eine Berechtigung nicht besitzt, so darf die 
Ausbildungsbezeichnung nur in einer vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales mit 
Bescheid festgelegten Form geführt werden. 
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